& Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8
- fiir die Landesregulierungsbehorde - Aktenzeichen: BK8-20/01798-1005

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnNWGi.V.m.§ 32 Abs. 1 Nr. 1,§ 4
Abs. 4 Satz1 Nr. 1i. V. m. § 10a ARegV

wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze auf Grund ei-

nes Antrags auf Kapitalkostenaufschlag

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung

der Aufgaben flr das Land Schleswig-Holstein,

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, j
den Beisitzer Stefan Albrecht
und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,

gegeniiber der Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH, Schweriner Stralle 90, 23909
Ratzeburg, vertreten durch die Geschéftsfiihrung

- Netzbetreiber -
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am 21.01.2021 beschlossen:

1) Dem Antrag auf Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze des Jah-
res 2021 wird in Héhe der Anlage A1 stattgegeben. Im Ubrigen wird der An-

trag abgelehnt.

2) Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss ungeachtet einer
zwischenzeitlich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des zugrunde ge-

legten Eigenkapitalzinssatzes fiir Neuanlagen anpassen, wenn

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Be-
schlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung der Ei-
genkapitalzinssétze fur Alt- und Neuanlagen vom 05.10.2016 (BK4-
16-160) eingelegt und nicht zuri]ckgenommen hat und

b. der Beschluss BK4-16-160 gegenuber dem Netzbetreiber entweder
durch eine rechtskréftige Entscheidung oder von der Beschluss-
kammer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise ab-
geandert wird, dass andere Zinssatze festgelegt werden, als dies im

urspriinglichen Beschluss BK4-16-160 vorgesehen war.

3) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

Griinde
l.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 17.06.2020, eingegangen bei der Be-
schlusskammer am 19.06.2020, und mit Ubermittlung des Erhebungsbogens tiber
das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der festzulegenden kalender-
jahrlichen Erlésobergrenze des Jahres 2021 gemaR § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m.
§ 10a ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind

aus Anlage A1 dieses Beschlusses ersichtlich.
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Der am 17.06.2020 Uber das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur tibermit-
telte Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde.

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag gepriift und der Antragstellerin geman § 67
Abs. 1 EnWG mit Schreiben vom 12.11.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. Hierauf wurde mit Schreiben vom 19.11.2020 verzichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

Die Anpassung der Erlésobergrenze der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des
§ 29 Abs. 1 EnNWGi.V.m. §32 Abs. 1 Nr.1,§ 4 Abs. 4 Satz1 Nr. 1i. V.m. § 10a
ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben.

1. Zustandigkeit

Zusténdige Regulierungsbehdrde ist gemaf § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die
Landesregulierungsbehérde.

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fiur das Land
Schleswig-Holstein gemal dem ,Verwaltungsabkommen tiber die Wahrnehmung
bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz* zwischen der
Bundesrepublik Deutschlannd und dem Land Schleswig-Holstein vom
11.08.2015/07.09.2015 (Bekanntmachung als Anlage zum Gesetz zum
Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land
Schleswig-Holstein Uber die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem
Energiewirtschaftsgesetz durch die Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen: Gesetz- und Verordnungsblatt fiir
Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 vom 29.10.2015, S. 342 f.; in Kraft seit dem
30.10.2015).
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Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG.

2. - Erméachtigungsgrundlage

Die beantragte Anpassung bedarf gemaf § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1
Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbe-
hérde. Die Anpassung ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.
V. m. § 10a ARegV zu genehmigen.

3. Anspruch auf Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésober-

grenze

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalen-
derjéhrlichen Erlésobergrenze gemaf § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i. V. m. § 10a ARegV.
Sie hat die Anpassung frist- und formgerecht beantragt und es entstehen ihr auf-
‘grund von nach dem Basisjahr getétigten Investitionen in den Bestand betriebsnot-

wendiger Anlagenguter Kapitalkosten.
3.1 Frist- und formgerechte Antragsteliung

Voraussetzung flr die Anpassung der Erlosobergrenze aufgrund der Berilicksichti-
gung eines Kapitalkostenaufschlags ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristge-
rechte Antragstellung durch den antragsberechtigten Netzbetreiber.

3.1.1 Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind ausschlieBlich Verteilnetzbetreiber, gem. § 10a Abs. 10
ARegV gelten die Regelungen zum Kapitalkostenaufschiag nicht fur Betreiber von
Ubertragungsnetzen. Ohne Bedeutung ist, ob die Erldsobergrenze des Verteiler-
netzbetreibers im Regelverfahren oder im vereinfachten Verfahren nach § 24
ARegV festgelegt wurde. Die Antragstellerin ist Verteilernetzbetreiber und somit ge-
maf § 10a ARegV antragsberechtigt.
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3.1.2 Antragszeitpunkt

Der Antrag auf Anpassung der Erlésobergrenze nach MalRgabe des § 10a ARegV
kann gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt wer-

den.
3.1.3 Antragsform

Nach § 10a Abs. 9 ARegV muss der Antrag des Netzbetreibers samtliche zur Be-
rechnung des Kapitalkostenaufschlags nach den § 10a Abs. 1 bis 8 ARegV notwen-
digen Unterlagen enthalten.

Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir die nach dem Ba-
sisjahr in Betriecb genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlageguter,
die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewohnliche Nutzungsdauer nach An-
lage 1 der StromNEV .sowie fur die nach dem Basisjahr in Betrieb genommenen
oder geplanten betriebsnotwendigen Anlagegiter von den Anschlussnehmern ge-
zahlten oder zu erwartenden Netzanschlusskostenbeitrage und Baukostenzu-
schiisse nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV anzugeben. Diese Aufzéhlung ist
nicht abschliefend (,insbesondere”). Daneben sind samtliche weitere, fur die Pri-
fung erforderlichen oder zweckméaRigen Unterlagen und Informationen dem Antrag

beizuflgen.

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch
bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehérende Erhebungsbo-
gen wurde unter Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagéntur zum
Download bereitgestellten XLSX-Datei Ubermittelt. Dem Antrag wurden die fiir die

Prifung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefligt.
314 Antragszeitraum

Eine Anpassung der Eriésobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags er-
folgt gem. § 4 Abs. 4 S. 2 2. HS ARegV immer zum 01.01. des auf das Jahr der
Antragstellung folgenden Kalenderjahres; gem. § 10a Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine
Genehmigung stets bis zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Kalenderjahres.

Damit gilt die vorliegende Genehmigung vom 01.01. bis zum 31.12.2021.
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3.1.5 Antragsgegenstand

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze
aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags ist die Erhéhung der kalenderjahrlichen Er-
l6sobergrenze des auf das Jahr der Antragstellung folgenden Kalenderjahres. Die
urspriinglich von der Antragstellerin beantragte Anpassung und die von ihr darge-
legte Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags basierend auf den von ihr dargelegten

Kapitalkosten ergibt sich aus Anlage A1 dieses Beschlusses.
3.2 Materielle Voraussetzungen

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus,
dass dem Netzbetreiber Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getétigten

Investitionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengiiter entstehen.
3.21 Kapitalkosten

Kapitalkosten sind in § 10a Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinne des
Kapitalkostenaufschlags nach § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV sind danach die Summe
der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung,

der kalkulatorischen Gewerbesteuer und Fremdkapitalzinsen.
3.2.2 Relevante Investitionen

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags kénnen gem. § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV
nur solche Kapitalkosten beriicksichtigt werden, die aufgrund von nach dem Basis-
jahr getatigten Investitionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengliter ent-
stehen. Erfasst sind grundsétzlich alle Neuinvestitionen ohne Unterscheidung zwi-

schen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.
3.2.3 Beriicksichtigungsfihige Anlagengiiter

Berlcksichtigungsfahige Anlagengiter sind gem. § 10a Abs. 2 S. 1 ARegV diejeni-
gen betriebsnotwendigen Anlagenguter,

die ab dem 01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden

Erlésobergrenze folgt, aktiviert werden

Seite 6 von 19



oder

deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres, fir das der Aufschlag genehmigt wird,

Zu erwarten ist.

Beriicksichtigungsfahige Anlagengiiter sind dabei grundsétzlich solche Anlagengii-
ter, die auch bei der Ermittlung des Kapitalkostenabzugs gemaf § 6 Abs. 3 ARegV
Berlicksichtigung gefunden haben. Damit sind auch Bestdnde des immateriellen
Vermdgens sowie Buchwerte der Grundstlicke erfasst; sie werden im Rahmen des
Kapitalkostenaufschlags mit den jeweiligen handelsbilanziellen Werten bertcksich-
tigt. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass bei den immateriellen Vermégens-
gegenstanden kein doppelter Ansatz von Software erfolgte, die bereits im Sachan-
lagevermogen aufgefuhrt ist. Dartber hinaus sind Anlagen im Bau — fur diese wird
im Rahmen des Kapitalkostenabzugs gemaR § 6 Abs. 3 ARegV ein vollstandiger
Abgang im Folgejahr unterstellt — im Kapitalkostenaufschlag mit ihnrem Buchwert im
jeweiligen Jahr zu berticksichtigen. Somit wird beim Kapitalkostenaufschlag der ge-
samte Bestand der Anlagen im Bau im Genehmigungszeitraum, wie er vom Netz-
betreiber angegeben wurde, als Zugang beriicksichtigt und nicht nur die im maf-
geblichen Jahr erstmalig aktivierten Anlagen im Bau. Zugleich bleiben die in Vorjah-
ren angesetzten Anlagen im Bau unbericksichtigt, da insoweit die in Betrieb gé-

nommenen Anlagen als Zugange im Anlagevermégen berlcksichtigt werden.

Nicht beriicksichtigungsfahig sind Aufwendungen fur Anlagenabgénge. § 10a Abs.
2 S. 1 ARegV listet abschlieRend auf, welche Investitionen im Rahmen des Auf-
schlags zu berticksichtigen sind. Aufwendungen aus Anlagenabgéngen sind gerade
keine Kapitalkosten aus Investitionen in betriebsnotwendige Anlagengiiter, die ab
dem 01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden ErlGs-
obergrenze folgt, aktiviert werden oder deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres,
fur das der Aufschlag genehmigt wird, zu erwarten ist. Eine Bericksichtigung im

Rahmen des Kapitalkostenaufschlags ist somit ausgeschlossen.

Nachaktivierungen sind berlcksichtigungsfahig. Diese werden der Berechnungs-
methodik des Kapitalkostenaufschlags folgend als eigenstandiges Wirtschaftsgut

betrachtet und im Jahr der Nachaktivierung beriicksichtigt.
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Soweit mdglich ist hinsichtlich der Anlagengiiter auf Ist-Daten abzustellen, im Ubri-
gen sind Planwerte heranzuziehen. Dies bestimmt § 10a Abs. 28,2 ARegV: Bis
einschlieBlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres ist auf den tatsachii-
chen Bestand an betriebsnotwendigen Anlagengiitern abzustelien und im Ubrigen
bis einschlieflich des Jahres, fir das die Anpassung der Eridsobergrenze aufgrund
des Kapitalkostenaufschlag erfolgt, auf den zu erwartenden Bestand abzustellen.
Damit sind vorliegend Anlagengter erfasst, die zwischen dem 01.01.2017 und dem
31.12.2021 aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Fiir die Jahre
2017, 2018 und 2019 ist auf Ist- und fiir die Jahre 2020 und 2021 auf Planwerte

abzustellen.

Die Beschlusskammer hat im Rahmen des Verfahrens zur Genehmigung des Re-
gulierungskontosaldos fiir das Jahr 2019 die Ist-Kosten der Jahre 2017 bis 2019
gepruft. Im Anschluss an diese Prifung wurde dem Netzbetreiber mit Schreiben
vom 28.08.2020 ein vorlaufiges Ergebnis mitgeteilt. Die Beschlusskammer wird die-
ses Ergebnis beginnend mit der vorliegenden Genehmigung allen folgenden Ver-
fahren zum Kapitaikostenaufschlag der dritten Regulierungsperiode zu Grunde le-
gen. Eine spéatere Anpassung der Ist-Kosten der Jahre 2017 bis 2019 durch den
Netzbetreiber ist nicht zulassig.

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin nur solche Anla-
genguter ihrem Antrag zugrunde gelegt hat, die sie tatsachlich in den Jahren 2017
bis 2019 aktiviert hat bzw. tatsachlich plant, in den Jahren 2020 oder 2021 zu akti-
vieren. Sie behélt sich eine Riicknahme oder einen Widerruf fir den Fall vor, dass
sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall ist. Uberdies ermittelt der Netzbe-
treiber geman § 5 Abs. 1a ARegV bis zum 30.06. des Jahres, das dem Kalenderjahr
folgt; fur das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, die Differenz aus dem
genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a ARegV und dem Kapitalkosten-
aufschlag, wie er bei Bertcksichtigung der tatsachlich entstandenen Kapitalkosten
ergibt. Die Differenz ist auf dem Regulierungskonto des Jahres, fiir das der Kapi-
talkostenaufschlag genehmigt wurde, zu verbuchen. Die Beschlusskammer hat den
vom Netzbetreiber ermittelten Regulierungskontosaldo nach § 5 Abs. 3 ARegV zu
genehmigen und wird hierbei die tatsachlich in den Jahren 2020 und 2021 aktivier-
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ten Anlagenguter zugrunde legen. So wird zum einen sichergestellt, dass die kalen-
derjahrlichen Erlésobergrenzen nicht durch den liberhéhten Ansatz von Plankosten
sachwidrig erhoht werden (Heuser, in: Holznagel/Schiitz, ARegR, 2. Aufl. 2019, §
10a Rn. 40). Zum anderen findet in den Verfahren zur Genehmigung des Regulie-

rungskontosaldos eine materielle Prifung der Ist-Kosten statt.

Berucksichtigungsfahig sind auch solche Anlagengliter, die nicht vom Netzbetreiber
selbst, sondern im Falle von gepachteten Vermégensgegenstanden von Dritten ak-
tiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Nicht beriicksichtigungsfahig
sind Anlagenglter, die nicht vom Netzbetreiber, sondern von einem Dienstleister
aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Die Erh6hung von Kapital-
kosten eines Dienstleisters wird Uber das Dienstleistungsentgelt vollumfanglich ab-
gegolten. Dies gilt umso mehr, als Dienstleistungen im Wettbhewerb beschafft wer-
den kénnen. Diese Rechtsauffassung wurde vom Bundesgerichtshof bestétigt (vgl.
BGH, Beschl. v. 05.05.2020, Az.: EnVR 59/19)

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur fir MaRnahmen beantragt werden, die nach
ihrer Art und ihrem Volumen den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungs-
grundsétzen zufolge auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wéren. Die Akti-
vierungsgrundsatze sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die Antragstellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie be-
halt sich eine Ricknahme oder einen Widerruf fir den Fall vor, dass sich heraus-

stellen sollte, dass die Aktivierungspraxis verandert wurde.

Sofern eine Investitonsmafinahme eines Verteilernetzbetreibers (iber die zweite
Regulierungsperiode hinaus genehmigt worden ist, darf gemalt § 34 Abs. 7 S. 4
ARegV kein weiterer Kapitalkostenaufschlag genehmigt werden. Jedoch hatten
Verteilernetzbetreiber, denen eine Investitionsmallinahme (iber die zweite Regulie-
rungsperiode hinaus genehmigt wurde, gemaf § 34 Abs. 7 S. 5 ARegV die Mdg-
lichkeit, zum 30.06.2018 einen Antrag auf Genehmigung eines Kapitalkostenauf-
schlags nach § 10a ARegV zu stellen. In diesem Fall endet die genehmigte Investi-

tionsmal3nahme mit Ablauf der zweiten Regulierungsperiode.

Die berucksichtigungsfahigen Anlagenguter sind der Anlage A2 zu entnehmen.
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3.24 Netziibergange

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur fur Investitionen genehmigt werden, die nach
dem Basisjahr getatigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getatigt
wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlosobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr
stattfindenden Netzlibergangen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr
getatigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den lber-
gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der
Erlésobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber Gibertragen werden. Die Auf-

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht.

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Ba-
sisjahr getatigt wurden, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlésobergrenze. Fur
diese Investitionen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapi-

talkostenaufschlag stellen.

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag kei-
nerlei Anlagengiiter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netziibergangs auf
einen anderen Netzbetreiber libergegangen sind oder im Jahr 2021 (ibergehen wer-
den. Sie behélt sich eine Riicknahme oder einen Widerruf fiir den Fall vor, dass sich
herausstellen sollte, dass derartige Anlagengiter in den Kapitalkostenaufschlag

eingeflossen sind.

4, Hoéhe der Anpassung der kalenderjahrlichen Eriésober-

grenze

Die Hohe der Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze des Jahres 2021

ergibt sich aus Anlage A1.

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 10a Abs. 3 bis 8 ARegV gere-
gelt. Die Formel zur Berechnung ergibt sich explizit aus § 10a Abs. 3 ARegV:

Kapitalkostenaufschlag =
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kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 StromNEV
+ kalkulatorische Verzinsung nach § 10a Abs. 4 bis 7 ARegV

+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 10a Abs. 8 ARegV und § 8 Strom-
NEV

Hierbei sind Grundlage fir die Ermittlung der einzelnen Berechnungsbestandteile
stets die Anschaffungs- und Herstellungskosten der bertcksichtigungsféahigen An-
lagenguter. Hierbei konnen nur die Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag ein-

bezogen werden, fir das der Kapitalkostenaufschlag b_eantragt'wird.

Eine Berticksichtigung von Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 ist ausgeschlos-
sen. Ausweislich § 34 Abs. 7 S. 5 ARegV kann ein Antrag nach § 10a ARegV erst-
mals bis zum 30.06.2018 gestellt werden; die Anpassung erfolgt sodann gemaf §
4 Abs. 4 S. 3 ARegV zum 01.01.2019. Die Ubergangsregelung des § 34 ARegV
sieht kein Nachholen der Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 vor (vgl. BGH,
Beschl. v. 05.05.2020, Az. EnVR 59/19).

4.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Fir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt die Vorgabe des § 6
Abs. 4 StromNEYV fiir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen fiir Neu-
anlagen. Danach sind auch im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags die berick-
sichtigungsféhigen Anlagenglter ausgehend von den jeweiligen historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmethode zu
ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem
Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach
Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewahlten Nutzungsdauer. Gemal} § 6 Abs.
5 S. 2 StromNEV ist die jeweils fiir eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebs-

gewohnliche Nutzungsdauer unverandert zu lassen.

Die Hoéhe der anerkennungsfahigen Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entneh-

men.
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4.2 Kalkulatorische Verzinsung
GemaR § 10a Abs. 4 ARegV ist die kalkulatorische Verzinsung wie folgt zu ermitteln:

Kalk. Verzinsung = kalkulatorische Verzinsungsbasis x kalkulatorischem

Zinssatz

In § 10a Abs. 4 ARegV ist daneben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die
beiden Faktoren Verzinsungsbasis und Zinssatz zu ermitteln sind.

4.21 Verzinsungsbasis

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori-
schen Restbuchwerten der berticksichtigungsfahigen Anlagen bewertet zu histori-
schen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit-

telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand.

Gemal der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs-
und Herstellungskosten im Zugangsjahr im Jahresanfangsbestand beriicksichtigt
(Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). Ausgenommen hiervon sind
Grundstiicke und Anlagen im Bau, da diese — anders als die vom Bundesgerichtshof
adressierten Anlagen — nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht
nach Auffassung des OLG Dusseldorf in Einklang mit den Vorgaben des § 10a
ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im
Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG
Dusseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, VI-3 Kart 166/17 [V], S. 45 ff.).

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des
Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten-
beitrdge (NAK) und der Baukostenzuschiisse (BKZ) gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4
StromNEV, die die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berlick-.
sichtigungsfahigen Anlagenglter erhalten hat oder voraussichtlich erhalten wird.
Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise bestétigt (vgl. BGH, Beschl. v.
05.05.2020, Az. EnVR 59/19).

Auch bei den Netzanschlusskostenbeitragen und den Baukostenzuschiissen ist so-
weit méglich — d. h. bis einschlieRlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres
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~ auf Ist-Daten und im Ubrigen auf Planwerte abzustellen (§ 10a Abs. 6 S. 3
ARegV).

Hieraus ergibt sich flr die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis fol-

gende Formel:

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen — (Restwerte_NAK +
Restwerte_BKZ)

4.2.2 Zinssatz

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus § 10a Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz be-
stimmt sich als gewichteter Mittelwert aus kalkulatorischem EK-Zins und kalkulato-
rischem FK-Zins. Dabei ist gem. § 10a Abs. 7 S. 1 ARegV der EK-Zins mit 40 %
und der FK-Zins mit 60 % zu gewichten; auf Grundlage der ARegV zu unterstellen

ist also eine Gewichtung von 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital.

Fir den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemaR § 10a Abs. 7 S. 2 ARegV
der nach § 7 Abs. 6 StromNEYV fir die jeweilige Regulierungsperiode geltende Zins-

satz fur Neuanlagen anzusetzen.

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom
05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16/160, flir die Dauer der dritten Regu-
lierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz flr den Anteil des Eigenkapitals, der die
zugelassene Eigenkapitalquote nicht tbersteigt, fir Neuanlagen auf 6,91 % nach

Gewerbesteuer und vor Kérperschaftsteuer festgelegt.

Die Hohe des FK-Zinses bestimmt sich gem. § 10a Abs. 7 S. 3 ARegV nach § 7
Abs. 7 StromNEV. Es ist auch insoweit der fiir die Berechnung der Erlésobergren-
zen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser be-

tragt in der dritten Regulierungsperiode 2,72 %

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 6,91 x 0,4 + 2,72 x 0,6
= 4,396. Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des
Kapitalkostenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins betragt damit
4,396 %.
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4.3 Kalkulatorische Gewerbesteuer

Die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer.ist in § 10a Abs. 8 ARegV .
V. m. § 8 StromNEV geregelt. Fir die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 %
gewichteten kalkulatorischen Verzinsungsbasis und dem kalkulatorischem EK-Zins
zu bilden; daneben sind die Gewerbesteuermesszahl und der Gewerbesteuerhebe-
satz aus dem Basisjahr zu verwenden. Es ist der Hebesatz anzugeben, der im Ba-
sisjahr fiir den Eigentiimer des jeweiligen Anlagengutes galt; hierbei ist auf den
Netzeigentlimer abzustellen, der zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Jahres

Eigentumer der Anlage sein wird.

Gemal § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittiung der Netzkosten die dem
Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird
daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkann-
ten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung bertcksichtigt. Bei dem von der Bun-
desnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zins-
satz nach Gewerbesteuer und vor Koérperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). Ein
Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 S. 2
StromNEYV ist entfallen. Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahige Gewerbe-
steuer ist allein nach den kalkulatorischen Malstaben der StromNEV zu ermitteln.
Die in der netzspezifischen Gewinn- und Verlustrechnung als zusatzlicher Gewinn
erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bi-
lanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der
Bemessungsgrundlage fir den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von
der hochstrichterlichen Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH vom
14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). Entsprechend einem rein kalkula-
torischen Ansatz wird auf die zusatzliche Ber{icksichtigung von weiteren Zurech-
nungen und Kirzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, KVR
81/07, S. 10). Eine zuséatzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Ge-
werbesteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14
SW Freudenstadt, Rn. 46).

Dementsprechend ergibt sich folgende.Formel:

Seite 14 von 19



Kalk. GewSt = Verzinsungsbasis x 0,4 x 0,0691 x 0,035 x Hebesalz

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige EK-Anteil. Der die
40 % (bersteigende Anteil des EK flieRt nicht in die Berechnung der kalkulatori-
schen Gewerbesteuer ein. Der BGH hat mit Beschluss vom 05.05.2020 bestéatigt,
dass das die Eigenkapitalquote von 40 % (ibersteigende Eigenkapital bei der Er-
mittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer unberiicksichtigt bleibt (vgl. BGH,Be-
schl. v. 05.05.2020, Az. EnVR 59/19).

5. Riickwirkende Festlegung

Die ruckwirkende Festlegung des Kapitalkostenaufschlags nach dem 01.01.2021

ist zulassig.

Der sachliche Grund fir das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2020
liegt u.a. darin begriindet, dass die Bestimmung der Ist-Kosten der Jahre 2017 bis
2019 im Rahmen der Prifung des Regulierungskontosaldos 2019 in zahlreichen
Fallen aufgrund klarungsbeddrftiger Einzelfragen noch nicht abgeschlossen werden

konnte. Diese Kosten sind auch relevant fiir den Kapitalkostenaufschlag 2021.

Die riickwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlésobergrenze 2021 verstofdt ins-
besondere nicht gegen § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 30.06.
eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode verodffentlichten Erhebungsbogen
war der Netzbetreiber rechtzeitig zur Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der
Lage, die preisbildenden Bestandteile aus dem Kapitalkostenaufschiag fiir sich zu
bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung des Jahres 2021 zu

Grunde legen.

Durch die Veréffentlichung der Hinweise zur Beantragung des Kapitalkostenauf-
schlags waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen
der Beschlusskammer im Hinblick auf die Beriicksichtigung bzw. Nichtbertcksichti-

gung bestimmter Positionen bekannt.

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die
Festlegung des Kapitalkostenaufschlags fur das Jahr 2021 hatte danach grundsatz-
lich im Jahr 2020 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine riickwirkende Festlegung zu-
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lassig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sind die Regulierungsbehér-
den befugt, vorlaufig geltende Ubertragungs- und Verteilungstarife festzulegen oder
zu genehmigen und Uber geeignete Ausgleichsmafinahmen zu entscheiden, falls
sich die Festlegung der Tarife verzogert. Wenn aber vorlaufige Regelungen im Zu-
sammenhang mit der Festlegung der Erlésobergrenze fiir ein Kalenderjahr zuléssig
sind, muss auch eine riickwirkende endgdltige Festlegung von Erlésobergrenzen
zulassig sein (vgl. OLG Dusseldorf, Beschluss vom 14. September 2016, VI-3 Kart
175/14 [V], Rn. 118 ff., juris).

Angesichts der dargestellten Umsténde erachtet die Beschlusskammer die riickwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt.

Vorliegend Uiberwiegt das Interesse der Aligemeinheit an der (riickwirkenden) Fest-
legung des Kapitalkostenaufschlags. Die gegen die riickwirkende Festlegung spre-
chenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskammer demgegen-

Uber im konkreten Fall als nachrangig bewertet.

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-
kammer zur Festlegung des Kapitalkostenaufschlags erfolgen wird und insoweit
eine nachtragliche Korrektur der selbsténdig angepassten Erlésobergrenzen des
Jahres 2021 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen fiir die Festlegung der Erlés-
obergrenzen flir das Jahr 2021 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass,
sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert
bzw. der Wert gemal} der vorlaufigen Anordnung flr die Anpassung anzusetzen ist.

Zudem werden mdégliche Abweichungen sachgerecht tiber die Methodik des Regu-
lierungskontos ausgeglichen. Dies betrifft die kiinftigen Genehmigungsverfahren zu
den Regulierungskonten des Jahres 2021, dessen Bestandteil der Ist-Abgleich des

Kapitalkostenaufschlags ist.

Die Entscheidung ist auch verhaltnisméRig. Die Entscheidung dient dem. Zweck,
entsprechend den Vorgaben des EnWG, der- ARegV und der StromNEV fiir das
Jahr 2021 den Kapitalkostenaufschlag festzulegen. Die rlickwirkende Festlegung
ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch folgerichtige Saldierungen mit
Bezug auf das Jahr 2021 ermoglicht. Die riickwirkende Festlegung ist auch erfor-
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derlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht zur Verfligung steht. Die Ent-
scheidung ist schliellich auch angemessen. Hierbei ist zu beachten, dass der Ka-
pitalkostenaufschlag erhéhend auf die Erlésobergrenze der Antragstellerin wirkt.
Ohne rickwirkende Festlegung bestiinde somit flr den Netzbetreiber keine Mog-
lichkeit, den Kapitalkostenaufschlag fir das Jahr 2021 im Rahmen des Abgleichs
gemal § 5 ARegV anzusetzen. Es bestinde kein Rechtsgrund fiir einen Kapitalkos-
tenaufschlag. Somit liegt die Riickwirkung stets im Interesse des Netzbetreibers.

Die Beschlusskammer hat flr die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung die
Zinsséatze zugrunde gelegt, die in dem Beschluss BK4-16/160 der Beschlusskam-
mer 4 vom 05.10.2016 festgelegt worden sind. Gegen den Beschluss BK4-16/160
haben zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. Mit Beschlliissen vom
09.07.2019 — EnVR 52/18 und EnVR 41/18 hat der Bundesgerichtshof auf die
Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur die oben genannte Festlegung zum Ei-

genkapitalzinssatz bestétigt. Zahlreiche Beschwerdeverfahren sind jedoch noch an-

hangig.

Die unter Ziffer 2 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses hinsicht-
lich des verwendeten Eigenkapitalzinssatzes fir Neuanlagen dient der Vermeidung
von Beschwerdeverfahren, die unter dem- Gesichtspunkt der Verfahrensékonomie
nicht sinnvoll sind. Ein Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den
vorliegenden Beschluss rechtswahrend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die
Méglichkeit zu erhalten, von dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den
Beschluss BK4-16-160 auch in diesem Verfahren zu profitieren. Die Beschlusskam-
mer mochte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, dass dieser
Beschluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen und
so einem gerichtlichen Verfahren zugéfijhrt wird, um gegebenenfalls einen hdheren
als im urspruinglichen Beschluss BK4-16-160 festgelegten Eigenkapitalzinssatz zur
Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig wird fir den Fall, dass der
Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen des verwendeten Eigenkapitalzins-
satzes sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte angreift, sichergestellt,
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dass Uliber die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden werden kann und das
Abwarten einer abschlieRenden gerichtlichen Entscheidung und einer eventuellen
Neufestlegung zu den mit Beschluss BK4-16-160 festgelegten Eigenkapitalzinssat-

zen nicht erforderlich ist.

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenorziffer 2 getroffene Regelung so
gestellt werden, wie er stiinde, wenn er diesen Beschluss mit einer Beschwerde
angegriffen, dabei die Anwendung eines rechtswidrigen Eigenkapitalzinssatzes fir
Neuanlagen gerligt hatte und es zu einer Neufestlegung der Eigenkapitalzinssatze
kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch schlechter gestellt wer-
den. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm ginstigen Ausgang
des Verfahrens gegen den Beschluss BK4-16-160 auch von einem h6heren Zins-
satz in diesem Verfahren wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Eriésober-
grenze auf Grund eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag profitieren soll. Dies
bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Beschlusskammer — schon im Interesse
der Netznutzer — sicherstellt, dass im Falle eines fur den Netzbetreiber unglinstigen
Ausgangs seines Beschwerdeverfahrens gegen die Festlegung BK4-16-160 etwa-
ige den Kapitalkostenaufschlag reduzierende Effekte beriicksichtigt werden. Des-
halb ist die Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl kapitalkosten-

aufschlagerhéhend als auch -senkend vorgenommen wird.

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors 2 in den Beschluss aufzunehmen,
hat die Beschlusskammer insbesondere beriicksichtigt, dass diese Aufnahme der
Regelung mit Einverstandnis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser hat sich im
Verwaltungsverfahren fiir die Aufnahme der Regelung ausgesprochen. Im Ubrigen
entspricht dies dem Vorgehen im Rahmen der Genehmigungen zum Kapitalkosten-
aufschlag 2019 f.

V.

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

V.

Die Anlagen A1 und A2 sind Bestandteil dieses Beschlusses.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-
anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es geniigt, wenn die Be-
schwerde innerhalb der Frist bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht
(Hausanschrift: GottorfstralRe 2, 24837 Schleswig) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die
Beschwerdebegriindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten
und seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-
chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stltzt, enthalten. Die Be-
schwerdeschrift und Beschwerdebegrindung muissen durch einen Rechtsanwalt

unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Bourwieg Albrecht Wetzl
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A1 Berechnung des Kapitalkostenaufschlags

Beantragler Kapitalkostenaufschlag
Genehmigler Kapitalkostenaufschia:
Differenz

Summe

l. kalk. Abschreibungen Il.a kalk. Restwerte zum 01.01.2021 .b kalk. Restwerte zum 31.12.2021 Il.c kalk. Il. kalk. 1. kalk.
- des weiteren des weiteren des weiteren Verzinsungs- Verzinsung
avan fiir Netz - s .
dovendirtie des Sachan Anlagever- des Sachan Anlagever- der BKZ/NAKB Idaeg‘se\?:::g;ens Anlagever- der BKZ/NAKB basis

lagevermégens lagevermogens

origindres Netz




A2 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermodgens

[Angaben zur Anlage/Anlagengruppe AKHK es € zum Abschreibungen in
NetzID  |Anlagengruppe gemaR Netzbetreiber i P 01.01.2021 31.12.2021 2021

BNetzA

Kabel Mittelspannungsnetz

Kabel 1 kV

Kabel Abnehmeranschlisse

Ortsnetzstationen

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschrénke

Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfanger

Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

Schalteinrichtungen

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und
Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen

Telefonleitungen

Geschéaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Gerate); Vermittlungseinrichtungen

alalalalalal=alal-

-

-

Werkzeuge/ Gerate

Hardware

Software

Leichtfahrzeuge

Kabel Mittelspannungsnetz

Kabel 1 kV

Kabel Abnehmeranschliisse

Ortsnetzstationen

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschrénke
Zéahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfanger
Grundstiicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und
Spannungswandier, Netzschutzeinrichtungen

Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Gerate); Vermittlungseinrichtungen

abalalalalal=la] 2] 2l=]-

-

Werkzeuge/ Geréte
Hardware
Software
Leichtfahrzeuge
Kabel Mittelspannungsnetz
Kabel 1 kV
Kabel Abnehmeranschliisse
" Ortsnetzstationen
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschrénke
Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfanger
Schalteinrichtungen
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikaniagen, Strom- und
Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen
Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Vermittiungseinrichtungen

alalalalalalalalala)-] -

-

Werkzeuge/ Gerate
Hardware
Software

- Leichtfahrzeuge
Kabel 1 kV

alalalala




Kabel Abnehmeranschliisse

Leichtfahrzeuge

Ortsnetzstationen

Werkzeuge/ Gerite

Kabel Mittelspannungsnetz

Grundstlicksanlagen, Bauten fiir Transportwesen

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschranke

Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfinger

Hardware

Software

alalalalalalalalalal -

Geschéftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Gerite); Vermittiungseinrichtungen

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und
Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen

Kabel Abnehmeranschiiisse

Leichtfahrzeuge

Ortsnetzstationen

Werkzeuge/ Gerate

Kabel Mittelspannungsnetz

Grundstiicksanlagen, Bauten fir Transportwesen

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschrinke

Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfanger

Hardware

Software

alalalalalalalalalal-

Geschéaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geréte); Vermittiungseinrichtungen

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikanlagen, Strom- und
Spannungswandler, Netzschutzeinrichtungen.

Hauptverteilerstationen

1

Kabel 1 kV




	Beschlusskammer 8
	Aktenzeichen: BK8-20/01798-1005

	Gründe
	I.
	II.
	1. Zuständigkeit
	2. Ermächtigungsgrundlage
	3. Anspruch auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze
	4. Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze
	5. Rückwirkende Festlegung

	III.
	IV.
	V.

	Rechtsmittelbelehrung
	Anlagen



